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Teil A:   Städtebauliche Begründung

A.1 Planungserfordernis

Der "Reit- und Fahrverein Harsum und Umgebung e.V." wurde im Jahr 1928 gegründet und hat seit

dem Jahr 2005/2006 seinen festen Standort in der Ortschaft Hüddessum im Westen der Ortslage.

Für den Bereich wurde im Jahr 2005 die 25. Änderung des Flächennutzungsplanes mit paralleler

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4 "Staatsacker" durchgeführt. Zum damaligen Zeitpunkt war,

nach längerer Suche im Gemeindegebiet, schließlich dieser Standort in Hüddessum aufgrund seiner

leichten Erreichbarkeit im Gemeindegebiet sowie der räumlichen und organisatorischen Verbindung

zu einer landwirtschaftlichen Hofstelle (mit Pferdehaltung und -zucht) gewählt worden. Die erforder-

lichen Flächen konnten vom Reit- und Fahrverein vom landwirtschaftlichen Betrieb gepachtet wer-

den. 

Hüddessum liegt, bezogen auf das gesamte Gemeindegebiet von Harsum, in zentraler Lage. Mit ca.

450 Einwohnern stellt es die kleinste Ortschaft innerhalb des Gemeindegebietes dar, mit einer wei-

terhin deutlich ländlichen Prägung. Gleichzeitig ist Hüddessum nach Süden über die L 411 an die

Bundesstraße 1 und nach Westen und Norden über Landes- und Kreisstraßen an die Bundesstraße

494 angebunden. Beide Bundesstraßen führen nach kurzer Fahrt zum Autobahnanschluss der BAB

7. Dadurch ist sowohl regional als auch überregional eine gute Erreichbarkeit des Standortes gege-

ben.     

Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 4 wurde innerhalb der Reitanlage ein Springplatz sowie ein

Dressurplatz angelegt. Der Springplatz verfügt über ein Bewässerungssystem (sog. "Ebbe-Flut-

Platz"), was die Anlage unter reitsportlichen Aspekten besonders attraktiv macht. In mittiger Lage

befindet sich ein Vereinsheim; notwendige Stellplätze für Pkw und Anhänger sind an der Ostseite in

Zuordnung zur "Machtsumer Straße" angelegt worden. Die Erschließung erfolgt über eine Zufahrt zur

"Machtsumer Straße" (L 411). 

Südlich der Reitanlage des "Reit- und Fahrvereins" liegt unmittelbar benachbart die Betriebsstelle

der Landwirtschaft mit einer landwirtschaftlichen Halle sowie einer Stallanlage mit Pferde-Pensions-

tierhaltung und Paddock. In der Außenwirkung bilden beide Anlagen einen Komplex, im Übergang

zum freien Landschaftsraum am Hogesberg. Planungsrechtlich stellt der landw. Betrieb ein privile-

giertes Vorhaben im Außenbereich dar und ist deshalb nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Pfer-

destall und Reitplatz stehen aber naturgemäß in enger funktionaler Verbindung. 

Der Reit- und Fahrverein blickt auf eine außerordentlich positive Entwicklung in den letzten Jahren

zurück, mit einem hochqualifizierten Trainingsbetrieb und zahlreichen Turniererfolgen seiner Ver-

einsmitglieder in verschiedenen Alters- und Leistungsklassen. Neben dem Training werden aber

auch kleinere Trainingsturniere und größere Turniere ausgerichtet, die an regionaler bis überregiona-

ler Bedeutung gewonnen haben. Dadurch nimmt der Reit- und Fahrverein mittlerweile nicht nur eine

besondere Position innerhalb der Gemeinde Harsum und im Landkreis ein, sondern hat einen Ein-

zugsbereich nach Niedersachsen und in andere Bundesländer hinein.

Der Verein beabsichtigt daher nun, seine Reitanlage zu ergänzen und zu erweitern, um in langfristi-

ger Perspektive eine weitere Entwicklung vorzubereiten und die Möglichkeit eines ganzjährigen Be-

triebs sicherzustellen. Die Gemeinde Harsum beabsichtigt, örtliche Sportvereine in der Gemeinde zu
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unterstützen, um ein vielfältiges Sportangebot im ländlichen Raum bereitstellen zu können. Außer-

dem hat der "Reit- und Fahrverein Harsum" auch an überregionaler Bedeutung deutlich gewonnen,

so dass hier eine Festigung und Entwicklungsmöglichkeit des Standortes verfolgt wird. 

Da der Flächennutzungsplan der Gemeinde Harsum im Bereich des bestehenden Reitplatzes "Grün-

fläche" mit Zweckbestimmung "Reitplatz" in Verbindung mit einer Ortsrandeingrünung und im Be-

reich der Reitplatzerweiterung bislang "Flächen für die Landwirtschaft" darstellt, ist der Flächennut-

zungsplan in einer 36. Änderung an den Bestand anzupassen und für die Neuplanung zu ergänzen.

Auch in Anbetracht des zu erwartenden Versiegelungsgrades kann die bisherige Darstellung einer

"Grünfläche" mit Zweckbestimmung "Reitplatz" nicht mehr fortgeführt werden. Es müssen für den ge-

samten Bereich (Bestand + Erweiterung) "Sonderbauflächen" mit der Zweckbestimmung "Reitanla-

ge" im Flächennutzungsplan dargestellt werden, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für

die geplanten Vorhaben zu schaffen. Diese Darstellung wird durch eine Ortsrandeingrünung ergänzt. 

A.2 Einordnung in die Ziele der Raumordnung

Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Hildesheim stellt für den bestehenden

Reitplatz "Vorhandene Bebauung/Bauleitplanerisch gesicherter Bereich" dar. Der Erweiterungsbe-

reich für das Vorhaben dieser 36. Änderung des Flächennutzungsplanes und die weitere Umgebung

werden als "Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft" aufgrund des hohen Ertragspotenzials darge-

stellt.

- Diese Böden befinden sich beinahe durchgängig innerhalb des Gemeindegebietes von Harsum.

Daher ist es unvermeidbar, dass auch Teile dieser Böden in Anspruch genommen werden. 

Die  Landesstraße L 411, die die Ortslage in Nord-Süd-Richtung durchläuft, ist ein "Vorranggebiet

Straße von regionaler Bedeutung". Nördlich der Ortslage kreuzen sich die L 411 und die in West-

Ost-Richtung verlaufende Kreisstraße K 204. Auch die K 204 wird in Richtung Westen (Borsum) als

"Vorranggebiet Straße von regionaler Bedeutung" dargestellt.  

- Durch die Landesstraße L 411 sowie die Kreisstraße K 204 ist eine leistungsfähige Anbindung an

das überörtliche Verkehrsnetz gegeben. Dies ist für die geplanten Reitsportaktivitäten und Turnie-

re gerade für Reiter*innen und Gäste, die von außerhalb kommen, von Vorteil.

Westlich der Ortslage verlaufen eine Hochspannungsfreileitung (Vorranggebiet Leitungstrasse, 110

KV) sowie eine unterirdische Gashochdruckleitung (Vorranggebiet Rohrfernleitung Gas) in nord-südli-

cher Richtung. Ebenfalls westlich der Ortslage stehen mehrere Windenergieanlagen (kein Vorrangge-

biet Windenergienutzung). 

-  Das Vorhaben der 36. Änderung hat keine Auswirkungen auf diese Darstellungen der Raumord-

nung.

Die beabsichtigte Größenordnung der Reitanlage verlässt aufgrund ihrer überregionalen Bedeutung

den bisherigen Rahmen eines dörflichen Reitplatzes mit Anbindung an eine Hofstelle. Nach Abstim-

mung mit der Raumordnung stehen dem Vorhaben jedoch keine Hinderungsgründe entgegen. 

Im Ergebnis entspricht die 36. Änderung des FNP den Zielsetzungen der Raumordnung.
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A.3 Plangebiet

Das Plangebiet umfasst derzeit im FNP "Flächen für die Landwirtschaft" und "Grünflächen" mit der

Zweckbestimmung "Reitplatz". Unmittelbar an die "Grünfläche" mit Zweckbestimmung "Reitplatz"

angrenzend erfolgte eine schmale Darstellung einer Ortsrandeingrünung.

Das Plangebiet befindet sich im Westen der Ortschaft Hüddessum. Östlich der "Machtsumer Straße"

schließt die Ortslage von Hüddessum im Form eines "Dorfgebietes" (MD) an. Im Norden, Westen und

Süden grenzen "Flächen für die Landwirtschaft" an. Südlich der Reitanlage des "Reit- und Fahr-

vereins" liegt unmittelbar benachbart innerhalb der "Flächen für die Landwirtschaft" eine landwirt-

schaftliche Betriebsstelle, mit einer landwirtschaftlichen Halle sowie einer Stallanlage mit Pferde-

Pensionstierhaltung und Paddock. In der Außenwirkung bilden beide Anlagen einen Komplex, im

Übergang zum freien Landschaftsraum am Hogesberg. Das Gelände steigt nach Nordwesten in Rich-

tung des höchsten Punktes des Hogesberges an.

Die Ortschaft Machtsum liegt südlich des Plangebietes lediglich in 500 m Entfernung.

A.4 Planung

Es ist geplant, den bestehenden Reitplatz westlich zu ergänzen und zu vergrößern. Zunächst ist ein

zweiter Springplatz geplant. Im täglichen Training können dadurch Störungen zwischen unterschied-

lichen Leistungs- und Altersgruppen vermieden werden. Gleichzeitig bestehen bei Turnieren erweiter-

te räumliche Möglichkeiten für die sportlichen Abläufe. Westlich des bestehenden Reitplatzes soll

eine Zuschauertribüne errichtet werden. Außerdem soll der kleinere Dressurplatz überdacht werden. 

Langfristig ist, westlich anschließend an den bestehenden Springplatz, die Errichtung einer Reithal-

le geplant, um bei Training und Veranstaltungen wetterunabhängig zu sein. Eine ständige Gastrono-

mie ist nicht geplant. 

Aufgrund der erhöhten Sichtbarkeit durch die Höhenlage sowie der geringen Entfernung zur Ort-

schaft Machtsum bedarf es einer wirksamen Einbindung des Vorhabens in den Landschaftsraum.

Diese soll mithilfe einer Ortsrandeingrünung umgesetzt werden. 

A.5 Immissionen

Durch den Betrieb der Reitanlage ist mit Immissionen aus Stäuben, Gerüchen und Licht zu rechnen.

Die Staubimmissionen werden durch die Anpflanzungsmaßnahmen (Ortsrandeingrünung) und die

Reitanlagen ("Ebbe-Flut-Platz") gemindert. Gerüche durch Pferdehaltung werden innerbetrieblich

vermieden (Absammeln des Pferdemistes, externe Lagerung). Da zukünftige Flutlichtmasten weiter

westlich der Ortslage liegen und für bereits bestehende Flutlichtanlagen nahe der Machtsumer Stra-

ße bereits Genehmigungen vorliegen, wird von einer Verträglichkeit in Bezug auf Lichtimmissionen

ausgegangen, außerdem erfolgen Höhenfestsetzungen hierfür auf Bebauungsplanebene.

Zu den Immissionen aus Schall und Verkehrslärm ist ein Gutachten auf Grundlage der Informatio-

nen des Reit- und Fahrvereins erstellt worden (Geräuschimmissionsprognose, Büro für Schallschutz

Busse, Projektnr. 220914-1/C, v. 07.09.2023). Im Ergebnis sind Regelungen zum Schallschutz er-

forderlich, um eine Verträglichkeit mit der Wohnnutzung im Bestand östlich der Machtsumer Straße
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zu erreichen. Sie betreffen den täglichen Normalbetrieb der Reitanlage, große und kleinere Reittur-

niere und Sonderveranstaltungen, wie die Zeltdisko. Das Gutachten gibt hierzu konkrete Rahmenbe-

dingungen vor. Im parallel geführten B-Plan Nr. 5 "Reitanlage Hüddessum" erfolgen hierzu Regelun-

gen durch textliche Festsetzungen. So ist z.B. der Normalbetrieb der Reitanlage auf den Tageszeit-

raum beschränkt, die Häufigkeit der Turniere und der Zeltdisko wird geregelt.

A.6 Erschließung

A.6.1 Verkehrliche Erschließung, ÖPNV

Die Erschließung erfolgt über eine Zufahrt zur "Machtsumer Straße" (L 411). Durch die Landesstra-

ße ist eine leistungsfähige Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz gegeben, welche für die Auf-

nahme des Verkehrs der zukünftigen Reitanlage geeignet ist. Nördlich befindet sich die Kreuzung

mit der in West-Ost-Richtung verlaufenden Kreisstraße K 204, welche die Ortschaften Borsum und

Adlum miteinander verbindet. Die Landes- und Kreisstraßen binden im weiteren Verlauf an die Bun-

desstraße B 1 und an die Bundesstraße B 494 an. Dadurch ist eine gute Erreichbarkeit mit dem

Pkw innerhalb des Gemeindegebietes von Harsum gegeben, aber auch zu den umliegenden Gemein-

den. Außerdem kann über die B 494 und die B 1 der Autobahnanschluss an die BAB 7 nach ca. 8

km erreicht werden.

Die Zufahrt auf die L 411 wird vom Reit- und Fahrverein und dem südlich angrenzenden landwirt-

schaftlichen Betrieb gemeinsam genutzt. Die notwendigen Parkplätze werden in den Gesamtkom-

plex der Reitanlage integriert.

Für Sonderveranstaltungen werden in Abstimmung mit der Immissionsschutzbehörde, der Straßen-

baubehörde und der Polizei bei Bedarf Regelungen getroffen, um bei besonderen Ereignissen die Zu-

fahrt und das Parken auf westlich gelegenen landwirtschaftlichen Flächen zu steuern.

Innerhalb des Schallgutachtens (Geräuschimmissionsprognose, Büro für Schallschutz Busse, Pro-

jektnr. 220914-1/C, v. 07.09.2023) werden zur Nutzung der Zufahrt und zum Parken konkrete

Angaben gemacht, im B-Plan Nr. 5 erfolgen hierzu Regelungen, sodass eine Verträglichkeit des Ver-

kehrs mit der östlichen Ortslage und der verkehrlichen Nutzung der L 411 erreicht werden kann. 

An der "Machtsumer Straße" befindet sich in 140 m Entfernung zur Zufahrt des Reit- und Fahr-

vereins eine Bushaltestelle, welche sowohl durch die Linie 24 (Hildesheim - Adlum) als auch durch

die Linie 25 (Hildesheim - Hohenhameln) angefahren wird. Die Verbindungen erfolgen im stündli-

chen Takt zwischen ca. 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr werktags, am Wochenende ca. alle 2 Stunden zwi-

schen 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Hüddessum hat somit innerhalb der Gemeinde Harsum tagsüber ei-

ne gute Anbindung durch den ÖPNV. Dies kann insbesondere für die Erreichbarkeit des Standortes

bei Turnieren für Gäste von außerhalb von Belang sein. Aber auch für das tägliche Training für Reiter

mit Pferden vor Ort in der Pensionstierhaltung stellt dies eine Möglichkeit dar.

Die Erreichbarkeit für Fahrradfahrer von außerhalb Hüddessums ist vorrangig nur entlang der überge-

ordneten Straßen (oft ohne Radweg) oder in Teilen über die i.d.R. gut ausgebauten landwirtschaftli-

chen Wege im Gemeindegebiet möglich.

A.6.2 Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet kann an die bestehenden Netze der Versorgung mit Frischwasser, Elektrizität, Gas

und der Telekommunikation angeschlossen werden. Ebenso kann die Abführung des Abwassers in

das vorhandene Kanalsystem erfolgen. 
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Das anfallende Oberflächenwasser wird im bestehenden Regenrückhaltebecken aufgefangen und

zur Bewässerung des "Ebbe-Flut"-Platzes" genutzt und anschließend in den Straßengraben an der L

411 abgeleitet.    

Die für den Brandschutz erforderliche Wassermenge kann über das bestehende Trinkwassernetz bzw.

Hydranten bereitgestellt werden. Bei Bedarf können Flächen im Plangebiet für die Unterbringung ei-

ner unterirdischen Zisterne bereitgestellt werden. 

A.7 Belange von Natur und Landschaft

Die Belange von Natur und Landschaft werden im Umweltbericht dargestellt. Erforderliche Kompen-

sationsmaßnahmen werden auf der Bebauungsplanebene abschließend bestimmt. Der erforderliche

Ausgleich wird vor Ort innerhalb des Plangebietes sowie im direkten räumlichen Kontext des Gel-

tungsbereichs auf den westlich und nördlich angrenzenden Flächen bereitgestellt, auch für den Ar-

tenschutz (Feldhamster und Feldlerche).

A.8 Darstellungen der 36. Änderung des Flächennutzungsplans

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Harsum stellt bislang im Bereich des bestehenden Reitplat-

zes "Grünfläche" mit Zweckbestimmung "Reitplatz" sowie eine Ortsrandeingrünung dar. Im Norden,

Westen und Süden des bestehenden Reitplatzes wurden bislang "Flächen für die Landwirtschaft"

dargestellt. 

Im Rahmen der 36. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die Bestandsfläche des Reitplatzes

und die Erweiterungsfläche in ihrer Gesamtheit als "Sonderbaufläche" (S) mit Zweckbestimmung

"Reitanlage" dargestellt werden. 

Randlich soll eine Ortsrandeingrünung dargestellt werden, um die Einbindung in den Landschafts-

raum sicherzustellen. Da eine Ortsrandeingrünung im Norden nur nördlich von Flächen erfolgen

kann, die als Wiesen und Weidenbereiche auch weiterhin der privilegierten Landwirtschaft zugeord-

net sein sollen, werden diese Flächen in das Plangebiet integriert und durch die Ortsrandeingrünung

eingefasst. Im Bereich der Zufahrt sollen kleinere Bereiche, die bislang der "Grünfläche" mit Zweck-

bestimmung Reitplatz (und damit dem Reit- und Fahrverein) zugeordnet waren, wieder der "Fläche

für die Landwirtschaft" zugeordnet werden, damit der Reit- und Fahrverein sowie der südlich angren-

zende landwirtschaftliche Betrieb langfristig unabhängige Zufahrten haben können. Dies dient auch

zur funktionalen Trennung von den Nutzungen des Reitvereins und des landwirtschaftlichen Betrie-

bes.

Nach Süden erfolgt keine Ortsrandeingrünung, da dort eine Erweiterung des landwirtschaftlichen Be-

triebes nicht ausgeschlossen ist. 

A.9 Städtebauliche Werte

Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von rd. 3,7 ha,

mit der Darstellung als:

- Sonderbaufläche (S) mit der Zweckbestimmung "Reitanlage" rd. 2,8 ha

- Grünfläche mit Zweckbestimmung Ortsrandeingrünung rd. 0,5 ha

- Flächen für die Landwirtschaft rd. 0,4 ha
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Teil B:   Umweltbericht

B.1 Umweltbericht - Einleitung

Das Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches an EU-Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz-

Bau - EAG Bau) vom 24. Juni 2004 setzt als Artikelgesetz die Vorgaben der Richtlinie 2001/42/EG

des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltaus-

wirkungen bestimmter Pläne und Programme um. Nach § 2 (4) Satz 1 BauGB ist bei der Aufstellung

von Bauleitplänen eine Umweltprüfung zu erarbeiten. Die voraussichtlichen erheblichen Umweltaus-

wirkungen sind in einem Umweltbericht zu benennen und zu bewerten. Die Ergebnisse der Umwelt-

prüfung fließen in die Abwägung ein. Gemäß § 2a BauGB ist der Umweltbericht als gesonderter Teil

der Begründung zum Bauleitplan auszuarbeiten, Anlage 1 des BauGB führt die Bestandteile des

Umweltberichtes auf.

Die Gemeinde Harsum unterrichtete nach Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses die Öf-

fentlichkeit sowie die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange frühzeitig über Planungs-

ziele und Inhalte der 36. Änderung des Flächennutzungsplans. Im Beteiligungsverfahren gemäß

§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB lagen Planzeichnung, Begründung, Umweltbericht und und das

damals bereits vorliegende Gutachten zum Artenschutz öffentlich aus. Die Umweltprüfung berück-

sichtigt die eingegangenen umweltrelevanten Stellungnahmen, die wesentlichen Inhalte flossen

nach der Abwägung in den Umweltbericht ein.

B.1.1 Inhalt und Ziele des Planes

B.1.1.1 Art des Vorhabens und Festsetzungen

Westlich der Ortschaft Hüddessum befindet sich der Reitplatz des "Reit- und Fahrvereins Harsum

und Umgebung e.V.". Aufgrund einer positiven Entwicklung in den letzten Jahren beabsichtigt der

Verein nun, seine Reitanlage zu ergänzen und zu erweitern. Zunächst ist ein zweiter Springplatz ge-

plant. Westlich des bestehenden Springplatzes soll eine Zuschauertribüne entstehen. Außerdem soll

der vorhandene Dressurplatz überdacht werden. Mittel- bis langfristig soll westlich des bestehenden

Springplatzes einer Reithalle errichtet werden. Für das Parken im täglichen Betrieb stehen die Be-

standsparkplätze an der Ostseite zur Verfügung. Weitere Parkplatzflächen werden im Bereich des

neuen Springplatzes vorgehalten. Bei Turnieren können im Westen der Anlage vorübergehende Be-

darfsparkplätze auf Wiesenflächen eingerichtet werden. Die Erschließung erfolgt wie bisher über die

L411 (Machtsumer Straße).

Südlich der Reitanlage des Vereins liegt unmittelbar an das Plangebiet anschließend eine landwirt-

schaftliche Betriebsstelle mit einer Halle sowie einer Stallanlage für die Pensionstierhaltung. Sie ist

der privilegierten Landwirtschaft zugeordnet, bildet aber mit der Reitanlage einen räumlichen Kom-

plex mit funktionaler Wechselwirkung.

Mit der beabsichtigten Größenordnung verlässt die Reitanlage den bisherigen Rahmen eines dörfli-

chen Reitplatzes. Bislang stellt der Flächennutzungsplan der Gemeinde Harsum im Bereich der bes-

tehenden Anlage eine "Grünfläche" mit Zweckbestimmung "Reitplatz" in Verbindung mit einer Orts-

randeingrünung und im Bereich der Reitplatzerweiterung bislang "Flächen für die Landwirtschaft"

dar. Um die rechtlichen Voraussetzungen für die bauliche Entwicklung zu schaffen, wird die Darstel-

lung im Rahmen der 36. Änderung des Flächennutzungsplans in eine "Sonderbaufläche" mit der

Zweckbestimmung "Reitanlage" und eine "private Grünfläche" mit der Zweckbestimmung "Ortsrand-
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eingrünung" geändert. Im Bereich der Zufahrt soll eine kleinere Fläche, die im Bebauungsplan Nr. 4

planungsrechtlich bislang dem Reitplatz zugeordnet war, wieder als "Fläche für die Landwirtschaft"

dargestellt werden. So kann auch für den südlich liegenden landwirtschaftlichen Betrieb langfristig

eine unabhängige Zufahrt einrichten werden. Im Parallelverfahren bereitet die Gemeinde Harsum

die geplante Erweiterung der Anlage mit der Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 5 "Reitanlage

Hüddessum" vor.

B.1.1.2 Angaben zum Landschaftsraum

Die Ortschaft Hüddessum liegt innerhalb des Naturraums der "Braunschweig-Hildesheimer Lössbör-

de" in der naturräumlichen Untereinheit "Hildesheimer Lössbörde" (Meisel 1960). Im Westen gren-

zen das Leinetal, im Süden das Innerste-Bergland an. Im Osten und Norden schließen sich andere

Bördelandschaften an. Der Naturraum ist gekennzeichnet durch ein flachwelliges bis leicht hügeli-

ges Relief, im Süden mit Höhen bis 140 m über NN. Der engere Landschaftsraum von Hüddessum

fällt in süd-östlicher Richtung ab. Den Börderaum kennzeichnet eine fast flächendeckende, starke

Lössauflage. Auf der Lössdecke haben sich sehr fruchtbare Böden entwickelt, diese Gegebenheit hat

zu einer intensiven ackerbaulichen Nutzung geführt. So ist der Charakter dieses wenig gegliederten

Landschaftsraums geprägt durch offene, weite Ackerflächen.

Die heutige potenzielle natürliche Vegetation (hpnV) wäre im Raum um Hüddessum ein Waldmeis-

ter-Buchenwald basenreicher, mittlerer Standorte mit Übergängen zum Flattergrasbuchenwald. Ent-

lang von kleineren Fließgewässern entwickelte sich im schmalen Niederungsbereich ein Traubenkir-

schen-Erlen-Eschenwald.

B.1.1.3 Umfang des Vorhabens und Bedarf an Grund und Boden

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist Teil der Flurstücke 25/2 und 26/2, Flur 1, Gemarkung

Hüddessum. Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von rd. 3,7 ha, mit der Darstellung als:

- Sonderbaufläche (S) mit der Zweckbestimmung "Reitanlage" rd. 2,8 ha

- Grünfläche mit Zweckbestimmung Ortsrandeingrünung rd. 0,5 ha

- Flächen für die Landwirtschaft rd. 0,4 ha

B.1.2 Umweltschutzziele aus Fachgesetzen und Fachplanungen

B.1.2.1 Fachgesetze und Fachverordnungen

Für das anstehende Planverfahren ist die Eingriffsregelung des § 1a Abs. 3 BauGB (i.d.F. der Neube-

kanntmachung vom 03.11.2017, zuletzt geändert am 23.08.2023) i.V.m. § 18 Abs. 1 BNatSchG

(i.d.F. vom 29.07.2009, zuletzt geändert am 08.12.2022) maßgeblich. Weitere Anforderungen des

Umweltschutzes enthalten die Bodenschutz-, Wasser- und Denkmalschutzgesetze des Bundes bzw.

des Landes Niedersachsen.

B.1.2.2 Fachplanungen

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP 2016) für den Landkreis Hildesheim weist der Ort-

schaft Hüddessum und dem näheren Umfeld des Plangebietes verschiedene Funktionen zu:

- die Umgebung der Ortslage ist aufgrund des hohen Ertragspotenzials "Vorbehaltsgebiet für die

Landwirtschaft";
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- direkt östlich des Plangebietes liegt die Landesstraße L411, etwas abgesetzt im Norden verläuft

die Kreisstraße K204, beide Verkehrswege sind als Vorranggebiete "Straße von regionaler Bedeu-

tung" ausgewiesen;

- südöstlich der Ortschaft befinden sich die Hüddessumer Rotten, ein Vorbehaltsgebiet "Natur

und Landschaft".

Der Landschaftsrahmenplan (LRP 1993) für den Landkreis Hildesheim trifft keine konkret auf das

Plangebiet bezogene planungsrelevanten Aussagen. Das Planwerk formuliert für die unterschiedli-

chen Landschaftsräume des Kreisgebietes naturraumbezogene Leitbilder. Der Schwerpunkt liegt auf

dem unbesiedelten Außenbereich. Für die Lössbörden spricht der LRP ganz allgemein von der Be-

wahrung der Siedlungsstruktur der alten Haufendörfer und der charakteristischen offenen Land-

schaftsstruktur. Auch wird der notwendige Schutz der Bäume entlang der Straßen erwähnt. Empfeh-

lungen betreffen die Belebung des Landschaftsbildes sowie die Biotopvernetzung durch wege- und

gewässerbegleitende Randstreifen.

Der Landschaftsplan (LP 2006) für das Gebiet der Gemeinde Harsum weist darauf hin, dass neu

entstehende Ortsränder durch landschaftstypische, flächenhafte Anpflanzungen aufgewertet werden

sollen. Generell wird die Notwendigkeit eines Biotopverbundsystems hervorgehoben, dass sich auch

aus der Landschaft in die Ortschaften hineinzieht. Insbesondere Hinweise zum Schutz des Feld-

hamsters und weiterer Tiere der offenen Feldflur finden Erwähnung. Das Plangebiet liegt in einem

Bereich mit beeinträchtigter / gefährdeter Funktionsfähigkeit für die Wasser- und Stoffretention auf-

grund der möglichen Wassererosion auf geneigten Flächen ohne Dauervegetation. Außerdem ist im

Bereich westlich der Ortslage von mittlerer Bedeutung für das Landschaftbild. Als prägendes Ele-

ment mit hoher Bedeutung werden die Baumreihen aus älteren Gehölzen längs der L411 eingestuft.

Die Landesstraße bewertet der Landschaftsplan als wesentliche überlagernde Beeinträchtigung

durch den vom Verkehr verursachten Schadstoffeintrag und den Straßenlärm.

B.1.2.3 Rechtlich gesicherte Schutzgebiete und -objekte, Bereiche mit besonderer Bedeutung

Im Geltungsbereich liegen keine naturschutzrechtlich gesicherten Schutzgebiete, Europäische Vo-

gelschutzgebiete oder FFH-Gebiete, auch gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG bzw.

§ 24 Abs. 2 NAGBNatSchG oder andere wertvolle Bereiche kommen nicht vor. Innerhalb der Sied-

lung befindet sich eine als Naturdenkmal gesicherte alte Rotbuche (ND HI 057). Südöstlich der

Ortslage liegt in einer Entfernung von über 800 m zum Plangebiet das Landschaftsschutzgebiet

Hüddessumer Rotten" (LSG HI 015), ein Ufergehölzstreifen längs des Neuen Grabens. Weder der

Einzelbaum in der Ortslage noch das weit abgesetzte Landschaftsschutzgebiet sind von der anste-

henden Planung betroffen. Festgesetzte Überschwemmungsgebiete kommen im Umfeld nicht vor.

B.2 Umweltzustand und Umweltauswirkungen

B.2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes

Für den Geltungsbereich werden nachfolgend der derzeitige Umweltzustand einschließlich der Um-

weltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden, im unbeplanten Zu-

stand auf das jeweilige Schutzgut bezogen beschrieben. Das Untersuchungsgebiet umfasst den ge-

samten Geltungsbereich vollständig sowie im Einzelfall die direkt angrenzenden Bereiche, in denen

Auswirkungen zu erwarten sind.
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B.2.1.1 Schutzgut Mensch

Das Schutzgut Mensch umfasst Aspekte der Gesundheit und des Wohlbefindens des Menschen. Im

Zusammenhang mit der Planung sind Auswirkungen auf das Wohn- und Lebensumfeld von Bedeu-

tung. Mögliche negative Beeinträchtigungen für den Menschen in Bezug auf eine Einschränkung von

Erholungsfunktionen behandelt das Kapitel zum Landschaftsbild.

Auf das Plangebiet wirken Geräuschimmissionen ein. Als Quelle ist der Verkehr auf der östlich an-

grenzenden Landesstraße zu nennen. Die Straßenverbindung dient dem örtlichen und überörtlichen

Verkehr. Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

weist in einer Stellungnahme darauf hin, dass das Plangebiet in unmittelbarer Nähe eines Hub-

schraubertiefflugkorridors liegt. Allerdings findet die Nutzung der bestehenden Reitanlage bereits

seit mehreren Jahren störungsfrei statt. Südlich des Geltungsbereiches liegen ein Stall und Weideflä-

chen zur Pferdehaltung. Im Plangebiet muss mit ortsüblichen Geräuschen, Gerüchen und Stäuben

aus der Landwirtschaft gerechnet werden, die durch die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirt-

schaftlichen Flächen und die Pferdehaltung entstehen können. Die zu erwartenden Emissionen ord-

nen sich in den ortsüblichen Rahmen einer ländlichen Siedlung ein.

B.2.1.2 Schutzgut Arten und Biotope

Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes sind Tiere und Pflanzen als Bestandteile des Na-

turhaushaltes in ihrer natürlichen biologischen und historisch gewachsenen Artenvielfalt dauerhaft

zu schützen. Ihre Lebensräume sowie sonstige Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu

entwickeln und gegebenenfalls wieder herzustellen. Für die dauerhafte Sicherung der biologischen

Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad der Erhalt lebensfähiger Populationen

wild lebender Tiere und Pflanzen, natürlich vorkommender Ökosysteme und Biotope sowie Lebensge-

meinschaften mit geographischen Eigenheiten in ihrer natürlichen Dynamik von hoher Bedeutung

(§ 1 Abs. 2 BNatSchG).

Biotoptypen

Der am Siedlungsrand von Hüddessum liegende Geltungsbereich beinhaltet eine bestehende Reit-

sportanlage und landwirtschaftlich genutzte Flächen. Zwischen der Anlage und der Ortslage mit

Wohnhäusern und Gärten liegt die Landesstraße L411. Längs der Straße wachsen größere Straßen-

bäume in einem Saumstreifen mit einem geradlinig ausgebauten Entwässerungsgraben ohne spezifi-

sche Vegetationsausstattung. Im Süden befinden mit einer größeren Halle und einem Stallgebäude

die Einrichtungen eines landwirtschaftlichen Betriebes. Die Reitsportanlage umfasst ausgebaute

Reitplätze, ein Funktionsgebäude und Verkehrsflächen mit Stellplätzen sowie unversiegelte Wege-

und Lagerflächen. Die verbleibenden Bereiche sind entweder mit Gehölzen bepflanzt oder als Rasen-

fläche gestaltet. Innerhalb der stärker frequentierten Zonen handelt es sich Trittrasen mit teils deut-

lichen Nutzungsspuren. Im südöstlichen Plangebiet konnte sich randlich eines dort vorhandenen

Regenrückhaltebeckens eine Saumflur entwickeln. Im Westen der stark baulich geprägten Reit-

sportanlage liegt ein artenarmes Grünland, dass auch als Pferdeweide und kleinflächig als Lager-

platz dient. Weiter westlich folgen Ackerflächen, die sich im Umfeld fortsetzen.

Die Karte der Biotoptypen im Bestand zeigt die Verhältnisse vor Ort. Jede Fläche ist im Regelfall ei-

nem Biotoptyp zugeordnet und mit einem Code gekennzeichnet. Bei der kleinräumigen Vergesell-

schaftung zweier Biotoptypen trennt ein Schrägstrich die Codes, ein in Klammern gesetzter Neben-
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code bezeichnet einen schwächer ausgeprägten Biotoptyp. Gestrichelte Grenzlinien zwischen einzel-

nen Biotoptypen zeigen fließende  Übergänge. Kreis- bzw. Sternsymbole stellen Einzelgehölze dar

(Laub- bzw. Nadelgehölze), die Symbolgröße gibt den ungefähren Kronendurchmesser wieder.

Karte: Biotoptypen im Bestand

Folgende Biotoptypen und Wertigkeiten sind vorhanden (Benennung gemäß v. Drachenfels 2020).

Die Bewertung orientiert sich an einer fünfstufigen Werteskala, wobei der Wertstufe V die höchste

Wertigkeit zukommt (v. Drachenfels 2012). Kriterien für die Einstufung der Biotoptypen in die Wert-

stufen sind die Naturnähe, Gefährdung und Seltenheit sowie die Bedeutung als Lebensraum.

Codes Bezeichnung des Biotoptyps Bewertung

HBE sonstiger Einzelbaum / Baumgruppe ohne Zuordnung

HBA Allee / Baumreihe ohne Zuordnung

HPS sonstiger standortgerechter Gehölzbestand Wertstufe III

FG Graben, straßenbegleitend Wertstufe III

Zusatz "t" zeitweise trockenfallend, unbeständig    -

Zusatz "-" bedingt naturnah, strukturarm; ohne spez. Wasservegetation    -

SXS sonstiges naturfernes Staugewässer Wertstufe I

GA Grünlandeinsaat Wertstufe I-II

Zusatz "w" beweidet    -

UHM halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte Wertstufe III
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AT basenreicher Lehm- / Tonacker Wertstufe I

GRR artenreicher Scherrasen Wertstufe II

GRA artenarmer Scherrasen Wertstufe I

GRT Trittrasen Wertstufe I

PHZ neuzeitlicher Ziergarten Wertstufe I

PSR Reitsportanlage Wertstufe I

OVS Straße Wertstufe I

OVP Parkplatz Wertstufe I

OVW Weg Wertstufe I

OFL Lagerplatz Wertstufe I

Zusatz "v" versiegelte Fläche (Asphalt, Pflaster, Schotter)    -

Zusatz "u" unbefestigte Fläche    -

Gehölzarten

Af Feldahorn (Acer campestre)

Ah Spitzahorn, Bergahorn (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus)

Ha Hasel (Corylus avellana)

Hb Hainbuche (Carpinus betulus)

Ho Holunder (Sambucus nigra)

Hr Hartriegel (Cornus sanguinea)

Ro Rose (Rosa canina, Rosa spp.)

Die vorhandenen Biotoptypen innerhalb des Geltungsbereiches sowie im direkten Umfeld haben für

das Schutzgut überwiegend lediglich einen sehr geringen Wert (Wertstufe 1). Geringfügig höherwer-

tig sind die Flächen wie artenreicher Scherrasen und Intensivgrünland (Wertstufe 2). Als naturnähe-

re Elemente erreichen die schmalen Säume mit Gras- und Staudenfluren sowie die Gehölzbestände

die mittlere Wertstufe 3. Die vorhandenen Einzelbäume und Baumreihen innerhalb anderer Biotopty-

pen bleiben ohne Einstufung, sie erhöhen die Strukturvielfalt des Planungsraumes. Aufgrund der we-

nigen höherwertigerer Bereiche ist das Planungsgebiet insgesamt nur von sehr geringer Bedeutung

für das Schutzgut.

Faunistische Belange - Tierarten

Trotz der anthropogenen Überformung bietet ein Teil des Geltungsbereiches und das direkt angren-

zende Umfeld mit den vorhandenen Habitatstrukturen potenziellen Lebensraum für Tierarten des Of-

fenlandes. Mit der Planaufstellung sind die Belange des Artenschutzes zu betrachten. Hierbei wer-

den die Arten, die durch ein Eingriffsvorhaben möglicherweise beeinträchtigt werden könnten, einer

speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung unterzogen. Als potenziell planungsrelevante und zu un-

tersuchende Zielarten benannte der Gutachter in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde

des Landkreises Hildesheim den Feldhamster und die Feldlerche (GEUM.tec 2022).

Die Kartierarbeiten fanden im Jahr 2020 statt. Im untersuchten Gebiet waren die Ackerflächen zum

Kartierzeitpunkt vorwiegend mit Getreide aus überwiegend Winterweizen und Dinkel sowie geringfü-

gig mit Wintergerste und Mais bestockt. Neben den Flächen mit Getreide stellten die mit Zuckerrü-

ben besetzten Ackerschläge den zweitgrößten Flächenanteil dar. Die übrigen untersuchten Bereiche

bestanden aus einem sehr geringen Anteil aus wenigen schmalen, artenarmen und monotonen,

meist eutrophierten linearen Strukturen wie Wegränder oder Säume, Entwässerungsgräben mit über-

wiegend steiler Uferböschung und teils mit Baum- und Sträuchern bepflanzt und Kleinstflächen aus

sonstigen Grünlandflächen, wie Grünland-Einsaat, Rasen und sonstige Weideflächen (GEUM.tec

2022).
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Als charakteristischer Bewohner der offenen Kulturlandschaft mitteleuropäischer Lössgebiete findet

der Feldhamster (Cricetus cricetus) auf den Ackerflächen der Börderegion mit den hier vorherrschen-

den Lössböden prinzipiell geeignete Lebensräume. Die Art wird für das niedersächsische Tiefland

aufgrund vielfältiger Ursachen wie Verlust von Lebensraum insbesondere durch Intensivierung der

Landwirtschaft als stark gefährdet eingestuft. Die Art ist über die nationale Ebene hinaus europa-

rechtlich geschützt.

Zur Anlage seiner Baue benötigt der Feldhamster gut grabbare, tiefgründige Böden mit einem weiten

Grundwasserflurabstand. Hamster nutzen nahezu alle gängigen Anbaukulturen als Habitat, bevor-

zugt werden Weizenfelder und mehrjährige Feldfutterkulturen in einer struktur- und deckungsrei-

chen Umgebung. Die Besiedlungsdichte schwankt abhängig von der angebauten Feldfrucht. Nach

der Ernte wandern die Tiere oft auf Brachen, Ruderalflächen, Wegränder, Saumstrukturen und Bö-

schungen ab. Je nach Futterangebot können die Tiere auch in Flächen mit gartenbauähnlichen Nut-

zungsstrukturen als Sekundärlebensräume einwandern und diese temporär besiedeln. Die "Potenzial-

analyse Feldhamster" des Landkreises Hildesheim zur "Habitateignung" zeigt den Landschaftsraum

im Umfeld der Ortschaft als prinzipiell geeignet, einschränkend wirken mögliche flachgründige Bo-

denverhältnisse nördlich und westlich des Geltungsbereiches sowie im Westen ab der Hogesmühle

eine hohe Bodenfeuchte im Winter und Frühjahr. Der Siedlungsraum wird als ungeeigneter Biotop-

typ dargestellt.

Die gutachterliche Bestandserfassung erfolgte innerhalb des Plangebietes sowie in einem Radius

von 500 m um den Geltungsbereich. Die Umfeldkartierung ermöglicht Aussagen zum Vorkommen ei-

ner lokalen Population. Die flächig anstehenden Lösslehme bieten geeignete Voraussetzungen für

die Anlage von Hamsterbauen. Im untersuchten Gebiet konnte der Gutachter 2020 zwei Funde des

Feldhamster nachweisen. Nordwestlich des Springplatzes wurde ein Fellrest eines Feldhamsters ge-

funden. Ein eindeutiger Feldhamsterbau befand sich im südwestlichen Randbereich des Geltungsbe-

reichs. Südlich des Plangebietes wurde ein weiteres Loch erfasst, das nicht sicher dem Feldhamster

zuzuordnen war (GEUM.tec 2022). Nach Aussage des Gutachters ist nicht auszuschließen, dass

sich noch mehr Feldhamster auf geeigneten Flächen im Untersuchungsgebiet aufhalten oder diese

zumindest zur Nahrungsaufnahme nutzen.

Die Rote Liste für Niedersachsen und Bremen für die Feldlerche (Alauda arvensis) als gefährdet

auf. Die deutlich eingeschränkte Strukturvielfalt der bewirtschafteten Offenlandschaft bedingen ein

reduziertes Brutplatzangebot sowie fehlende Nahrungshabitate. Obwohl die Feldlerche das nieder-

sächsische Kulturland nahezu lückenlos besiedelt, ist in Niedersachsen der Erhaltungszustand der

Art als ungünstig anzusehen. Die Feldlerche ist gemäß BNatSchG besonders geschützt und eine

Zugvogelart nach der EU-Vogelschutzrichtlinie.

Die weitläufige, strukturarme Ackerflur im Umfeld von Hüddessum bietet insbesondere der Feldler-

che einen typischen Lebensraum. Sie lebt in offenem Gelände mit weitgehend freiem Horizont und

besiedelt vor allem landwirtschaftliche Nutzflächen. Sie bevorzugt niedrige sowie vielfältig struktu-

rierte Vegetation mit offenen Stellen und hält zu Wald- und Siedlungsflächen in der Regel einen Ab-

stand von rund 100 m. Der gewählte Untersuchungsraum deckt den Geltungsbereich ab und greift

mit seinem Prüfradius von 200 m in die offene Landschaft aus, um ein umfassendes Bild des lok-

alen Bestandes zu erhalten und Auswirkungen durch das Vorhaben abschätzen zu können. Diese Be-

trachtung lässt neben der Ermittlung eines möglichen direkten Lebensraumverlustes auch Aussage

zu potenziellen Beeinträchtigungen aufgrund des artspezifischen Meideverhaltens zu. Im Untersu-

chungsraum für die Feldlerche konnte während des Erhebungszeitraums drei Reviere dokumentiert

werden (GEUM.tec 2022).
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B.2.1.3 Schutzgut Boden und Fläche

Das Schutzgut Boden stellt eine nur begrenzt zur Verfügung stehende Ressource dar. Mit Grund und

Boden soll gemäß § 1a Abs. 2 BauGB sparsam umgegangen werden, die Funktionsfähigkeit des Bo-

dens ist nachhaltig zu sichern. Dies betrifft den Schutz der natürlichen Bodenfunktionen als Lebens-

raum und Bestandteil des Naturhaushaltes wie auch den Schutz besonders seltener, schutzwürdiger

Böden oder Böden mit besonderer Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte, die beson-

dere Werte im Naturhaushalt darstellen (BBodSchG § 1 und § 2).

Hüdderssum liegt innerhalb der Lössbörde. Im Plangebiet und im Umfeld überdeckt der weichsel-

kaltzeitliche Löss den hier relativ dicht unter der Geländeoberfläche anstehenden Kreideuntergrund

des jüngeren Mesozoikums. Es handelt sich um Tonstein der Unterkreide (NIBIS-Kartenserver). Im

Nordosten steht eine stärkere Lössschicht an. Im Untersuchungsraum entwickelte sich aus dem

schluffigen Lockersediment ein mittlerer Pseudogley-Tschernosem. Die Sperrschichten aus Tonstein

im Untergrund bewirken den zeitweiligen Stauwassereinfluss. Den Boden kennzeichnet eine sehr ho-

he effektive Durchwurzelungstiefe (Stufe 6 auf einer 6-stufigen Skala). Die Versorgung mit pflanzen-

verfügbarem Bodenwasser ist mit 200 bis < 250 mm im hohen Bereich (Stufe 5 auf einer 7-stufigen

Skala). Das standortbezogene natürliche Ertragspotenzial für die Biomasseproduktion ist im Plange-

biet äußerst hoch (Stufe 7 auf einer 7-stufigen Skala). Bedingt durch die Hanglage weist der Süd-

westliche Teil des Geltungsbereiches eine mittlere potenziellen Erosionsgefährdung durch Wasser

auf (Stufe 4 auf einer 7-stufigen Skala). Die Verdichtungsempfindlichkeit ist sehr hoch (Stufe 6 auf

einer 7-stufigen Skala). Die relative Bindungsstärke des Oberbodens für Schwermetalle (Cadmium)

ist sehr hoch (Stufe 5 auf einer 5-stufigen Skala). Der anstehende Boden wirkt als Zwischenspeicher

im Landschaftswasserhaushalt mit einer sehr hohe Funktionserfüllung (Stufe 4 auf einer 5-stufigen

Skala). Die Angaben beziehen sich auf weitgehend unbeeinträchtigte Böden mit wenig gestörtem

Profil.

Böden vergleichbarer Güte und Entwicklungsgeschichte sind im Raum um Hüddessum nicht selten,

Tschernoseme kommen im Gemeindegebiet von Harsum häufig vor. Der Boden innerhalb des Gel-

tungsbereiches weist keine besonderen Standorteigenschaften auf, es handelt sich nicht um einen

Extremstandort mit hohem Biotopentwicklungspotenzial. Der Pseudogley-Tschernosem ist aufgrund

der hohen Bodenfruchtbarkeit schutzwürdig. Altlasten im Plangebiet sind der Gemeinde Harsum

nicht bekannt. Die Gefahrenhinweiskarte des LBEG zu Erdfall- und Senkungsgebieten zeigt für das

Plangebiet und das nähere Umfeld keine Eintragungen (NIBIS-Kartenserver). Es liegen keine Hin-

weise für Bewilligungen gemäß Bundesberggesetz (BBergG) oder Bergwerkseigentum vor, ebenso

nicht für Salzabbaugerechtigkeiten.

Der Landkreis Hildesheim hat für das gesamte Kreisgebiet eine "Zusammenfassende Bodenfunkti-

onsbewertung" erstellt (Karte zum RROP 2016). Der Auswertungskarte zufolge weist der Boden im

Geltungsbereich eine regional hohe Schutzwürdigkeit auf (Stufe 4 auf einer 5-stufigen Skala).

Grund für die Einstufung ist die hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit, es handelt sich um einen

Standort mit einer hohen Biomasseproduktion.

Die Bewertung der Lebensraumfunktionen des Bodens erfolgt nach dem Natürlichkeitsgrad unter Be-

rücksichtigung aktueller Beeinträchtigungen (3-stufigen Skala, Bewertung nach: Breuer 2006). Im

Geltungsbereich handelt es sich aus naturschutzfachlicher Sicht innerhalb der unversiegelten Berei-

che um einen überprägten Naturboden mit gestörtem Bodenprofil und verändertem Bodenwasser-

haushalt, er wird der mittleren Wertstufe 2 zugeordnet (von allgemeiner Bedeutung). Der Boden ist

durch mechanische Verdichtung, Pflanzenschutzmittel und Umbruch vorbelastet. Die Beeinträchti-
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gung ist auf die frühere ackerbauliche Nutzung zurückzuführen. Der vollständig versiegelte Anteil,

der befestigt oder bebaut ist, ist von geringer Bedeutung für das Schutzgut (Wertstufe 1). Der Gel-

tungsbereich ist insgesamt von allgemeiner Bedeutung für das Schutzgut.

B.2.1.4 Schutzgut Wasser

Wasser ist ein elementarer Bestandteil des Naturhaushaltes. Ziel ist die nachhaltige Sicherung in

seiner Funktion als allgemeine Lebensgrundlage, klimatisch bedeutsamer Faktor und land-

schaftsprägendes Element. Insbesondere natürliche und naturnahe Gewässer sind vor Beeinträchti-

gungen zu bewahren. Für den Schutz des Grundwassers sowie für einen ausgeglichenen Nieder-

schlags-Abflusshaushalt ist Sorge zu tragen (BNatSchG § 1 Abs. 3 Nr. 3).

Die bestehenden Grundwasserverhältnisse sind stark von den geologischen und bodenkundlichen

Gegebenheiten sowie der Landnutzung (Bewuchs, Versiegelungsgrad) beeinflusst. Der Grundwasser-

flurabstand beträgt auch zu Zeiten des mittleren GW-Hochstandes mehr als 2,00 m. Der Standort

kann als grundwasserfern angesprochen werden. Die jährliche Grundwasserneubildungsrate beträgt

0 - 50 mm/a. Nur in der nordöstlichen Ecke werden höhere Werte von > 50 - 100 mm/a erreicht.

Die Angaben stammen aus dem Zeitraum von 1991 bis 2020 (NIBIS-Kartenserver). Der Planungs-

raum trägt demnach im Jahresmittel nicht überdurchschnittlich zur Grundwasserneubildung bei. Die

Durchlässigkeit der oberflächennahen Schichten liegt im mittleren Bereich, bei großen Grundwasser-

flurabständen und gleichzeitig hohem Schutzpotenzial der Deckschichten liegt die Gefährdung des

Grundwassers im unteren Bereich (NIBIS-Kartenserver). Im Geltungsbereich kommt kein natürliches

Oberflächengewässer vor. Im Planungsraum oder daran angrenzend gibt es weder Wasserschutz-

noch Heilquellenschutzgebiete. Der Geltungsbereich ist insgesamt von untergeordneter Bedeutung

für das Schutzgut.

B.2.1.5 Schutzgut Klima und Luft

Der Börderaum nördlich der Mittelgebirgsstufe gehört zum Klimabezirk Weser-Aller-Gebiet. Der

Landkreis Hildesheim unterliegt großklimatisch ozeanischen Einflüssen. Im Norden und Nordosten

des Kreisgebietes, also auch in Harsum, sind Übergänge zu einem eher kontinental geprägten Klima

feststellbar. Auswirkung hat dies auf geringere jährliche durchschnittliche Niederschläge von 550

mm bis 600 mm bei Durchschnittstemperaturen von 0°C im Januar und 17°C im Juli. Die Winde we-

hen überwiegend aus westlichen Richtungen. Die Apfelblüte beginnt im Vergleich mit den anderen

Gebieten des Landkreises Hildesheim früh (LK Hildesheim 1993).

Das Planungsgebiet liegt am Rand des bebauten Siedlungsraums und damit im Übergang von einem

Freiflächen- zum Siedlungsklima kleiner Ortslagen. Acker- und Grünlandflächen im Freiland sind ge-

kennzeichnet durch stärkere Amplituden im Tagesgang der Temperatur und Feuchte, sie tragen zur

Kaltluftbildung und Luftbefeuchtung bei. Durch die versiegelten Flächen im Planbereich erfahren

die Klimaelemente des Freilandes insgesamt eine leichte Dämpfung. Die großen Sandflächen der

Reitplätze und die befestigten Wege können sich insbesondere zu den warmen Jahreszeiten tags-

über stark aufheizen. Die vorhandenen unversiegelten Acker- und Grasflächen tragen zur örtlichen

Kaltluftentstehung bei und wirken positiv auf das Lokalklima. Eine besondere klimatische Aus-

gleichsfunktion bezüglich der Frisch- bzw. Kaltluftproduktion liegt nicht vor. Ein Ausgleichsraum-

Wirkungsraum-Gefüge besteht nicht. Der Straßenverkehr auf der östlich angrenzenden Landesstraße

L411 verursacht eine lufthygienische Beeinträchtigung durch Staub- und Schadstoffimmissionen,

die belastenden Faktoren wirken mikroklimatisch. Werden im Rahmen der ordnungsgemäßen Land-

bewirtschaftung auf den umliegenden Äckern Pflanzenschutzmittel oder Gülle ausgebracht, können
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die resultierenden Immissionen zumindest zeitweise zu einer weiteren Beeinträchtigung führen. Der

Geltungsbereich ist insgesamt lediglich von untergeordneter Bedeutung für das Schutzgut und ohne

besondere Funktionsfähigkeit für den Klimaausgleich.

B.2.1.6 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung

Der Schutz, die Pflege und die Entwicklung des Landschaftsbildes sind wichtige Ziele der Natur-

schutzgesetzgebung. Die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und

Landschaft sind entsprechend § 1 BNatSchG als Grundlage für Leben und Gesundheit des Men-

schen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft dauerhaft zu sichern. Sie

ist auch für das physische, psychische und soziale Wohlbefinden des Menschen von Bedeutung. Im

besiedelten und siedlungsnahen Bereich sind zum Zwecke der Erholung in der freien Landschaft ge-

eignete Flächen vor Beeinträchtigungen zu schützen und zugänglich zu machen (§ 1 Abs. 4

BNatSchG).

Das Plangebiet befindet sich am Südosthang des Hogesberges mit Hogesmühle, der eine der weni-

gen Anhöhen innerhalb der Börde und im Gemeindegebiet darstellt. Bis zur nördlich gelegenen Lan-

desstraße 411, die über den Hogesberg führt, steigt das Gelände deutlich an. Die Flächen innerhalb

des Geltungsbereiches fallen dementsprechend nach Südosten stärker ab. Sie liegen am westlichen

Ortsrand von Hüddessum im Übergangsbereich zum Landschaftsraum, hier ergeben sich nach Sü-

den und Westen weite Ausblicke in die offene Bördelandschaft. Innerhalb des Geltungsbereichs be-

findet sich im Osten die vorhandenen Einrichtungen der Reitanlage wie Reitplätze, ein Funktionsge-

bäude sowie Wege- und Parkplatz- und Lagerflächen. Im Westen folgen Weiden und eine Ackerflä-

che. Im Süden grenzen eine größere Halle, Lagerflächen für landwirtschaftlich eingesetzte Geräte

und eine Stallanlage mit Weideflächen eines landwirtschaftlichen Betriebes an. Die Ortslage mit e-

iner lockere Einzelhausbebauung sowie die Landesstraße L411 definieren den Ostrand des Plangebi-

etes. Aufgrund der guten standörtlichen Voraussetzungen bestimmen intensiv bewirtschaftete Äcker

von nur geringer Naturnähe und Vielfalt die angrenzende Feldflur. Ein Baumreihe mit älteren Ahor-

nen begleitet die Landesstraße. Am Ostrand des Plangebietes fasst eine dichte Abpflanzung das

Plangebiet ein. Westlich der Reitplätze wachsen einige kleinere Gehölzgruppen und eine Baumreihe

mit teils großen Abständen der Bäume untereinander.

Die gesamte Reitanlage sowie die vorhandenen weiteren Nutzung im Plangebiet und im nahen Um-

feld zeigen flächendeckend den menschlichen Einfluss. Bis auf schmale Krautsäume und wenige

Gehölzgruppen fehlen naturnäher wirkende Flächen oder Elemente. Die hohe Baumreihe entlang der

Landesstraße außerhalb des Planbereiches wirkt raumprägend in die Umgebung hinein. Zusammen

mit dem Gehölzband an der östlichen Plangebietsgrenze schirmt sie die vorhandene Anlage gegen -

die Ortslage hin ab. Die Gehölzgruppen und die lückige Baumreihe im Westen der Reitplätze -

erreichen wegen ihrer recht geringen Höhe bislang keine raumbestimmende Wirkung. Der Planbe-

reich wird auf einer fünf-stufigen Skala der Wertstufe 2, von geringer Bedeutung für das Schutzgut,

zugeordnet. Die naturraumtypische Vielfalt und Schönheit ist stark vermindert.

Als wesentliche überlagernde Beeinträchtigung muss vor allem der Verkehrslärm, ausgehend von der

Landesstraße L411, genannt werden. Die Schallausbreitung kann tief in die Seitenräume des Ver-

kehrsweges hineinreichen. Für eine landschaftsbezogene Erholung in Ortsnähe hat dieser Bereich

keine Bedeutung. Der Geltungsbereich bietet keine öffentlich zugänglichen Wege. Außerdem be-

zieht sich der hier angesprochene Erholungsbegriff ausschließlich auf natur- und landschaftsbezoge-

ne Erholungsaktivitäten.
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B.2.1.7 Schutzgut Kulturgüter / Sachgüter

Der Gemeindeverwaltung ist im Planbereich ein Vorkommen von Kultur- oder Sachgütern bzw. von

Bodendenkmalen o. ä. nicht bekannt, es kann aber nicht ausgeschlossen werden.

B.2.1.8 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Bei einer Nicht-Durchführung der Planung bliebe der heutige Bestand der Reitanlage im Osten und

der Wiesen- und Ackerflächen im Westen erhalten. Auswirkungen auf Tierarten des Offenlandes, die

über das aktuelle Ausmaß hinausgehen, blieben aus. Die nicht versiegelten Bodenanteile behielten

ihre Puffer- und Filterfunktion sowie die Regelungsfunktion für den Wasserhaushalt in dem geg-

enwärtigen Umfang. Das Erscheinungsbild des Geltungsbereiches sowie das Landschaftsbild änder-

te sich nicht.

B.2.2 Umweltauswirkungen, Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands

Die mit der Durchführung der Planung verbundenen Veränderungen des Umweltzustandes werden

nachfolgend beschrieben und bewertet. Dabei geht es insbesondere um mögliche erhebliche Auswir-

kungen auf die Schutzgüter und Umweltbelange, die mit der Umsetzung des konkreten Vorhabens

verbunden sind.

B.2.2.1 Schutzgut Mensch

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde eine Geräuschimmissionsprognose zu Auswirkungen

des Reitanlagenbetriebes auf die direkt benachbart liegende Wohnbebauung am Ortsrand von Hüd-

dessum angefertigt (Büro für Schallschutz Busse 2023). Die Anlage soll zukünftig weiterhin für den

Trainingsbetrieb sowie das freie Reiten der Mitglieder (zusammengefasst: Normalbetrieb), für kleine-

re Trainingsturniere sowie für große Turniere mit der Möglichkeit einer anschließenden Zeltdisko ge-

nutzt werden. Das Gutachten beurteilt die Geräuschimmissionen für sieben Immissionsorte an der

vorhandenen Bebauung, die hier dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf diese Immissionspunk-

te.

Durch den Normalbetrieb und den Trainingsturnierbetrieb sind weder an Werktagen noch an Sonn-

tagen innerhalb des Tagzeitraums Überschreitungen der Immissionsrichtwerte zu erwarten.

Während der großen Turniere überschreiten im Tagzeitraum die prognostizierten Beurteilungspegel

die geltenden Immissionsrichtwerte werktags um bis zu 2 dB und sonntags bis zu 4 dB. Diese gro-

ßen Turniere finden an weniger als 18 Kalendertagen im Jahr statt, sie werden als seltene Ereignisse

eingestuft. Demnach kann bei der Beurteilung eine Überschreitung von bis zu 10 dB der allgemein

geltenden Immissionsrichtwerte als zulässig erachtet werden. Diese Vorgabe wird bei den großen Tur-

nieren unter Berücksichtigung aller im Bebauungsplan festgesetzten Schallschutzmaßnahmen ein-

gehalten.

Während der Turnierveranstaltungen sind zeitliche Beschränkungen für den An- und Abfahrtverkehr

auf den öffentlichen Verkehrswegen einzuhalten.

Durch die maximal dreimal im Jahr stattfindende Zeltdiskoveranstaltungen sind innerhalb des Tag-

zeitraums keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte zu erwarten. Die während des Nacht-

zeitraums prognostizierten Beurteilungspegel überschreiten die geltenden Immissionsrichtwerte
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auch unter Berücksichtigung der unten aufgeführten Schallschutzmaßnahmen um bis zu 10 dB. Bei

Einordnung der Veranstaltungen als seltene Ereignisse ist bei der Beurteilung des Nachtzeitraums

der in der TA Lärm aufgeführte Immissionsrichtwert von 55 dB(A) zugrunde zu legen. Dieser Wert

wird auch an den am stärksten betroffenen Immissionsorten genau eingehalten.

Trotz der aus Gründen der Verkehrssicherheit geplanten temporären Reduzierung der zulässigen

Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h innerorts auf der L411 sind Überschreitungen der Immissions-

grenzwerte sowie eine Erhöhung der Verkehrsgeräusche um mindestens 3 dB durch den Zusatzver-

kehr an der im Umfeld betroffenen Wohnbebauung zu erwarten. Allerdings ist hierbei zu berücksich-

tigen, dass die Zeltdiskoveranstaltungen auf maximal dreimal im Jahr festgesetzt wird und damit

vom Regelbetrieb abweicht.

Nach Auffassung der Gemeinde verursachen neu hinzukommende Flutlichtanlagen keine negativen

Wirkung durch Lichtimmissionen auf die östlich der Machtsumer Straße liegende Wohnbebauung.

Für die Bestandsflutlichtanlagen, die deutlich näher am Siedlungsrand von Hüddessum liegen, wa-

ren Genehmigungen möglich. Die FNP-Erweiterung erfolgt nach Westen, sodass sich größere Abstän-

de zum Siedlungsrand ergeben.

Während der Erd- und Neubauarbeiten können baubedingt zeitlich befristete Beeinträchtigungen

entstehen. Zu nennen sind der Lärm durch Transportfahrzeuge, Baumaschinen und Bauarbeiten so-

wie die Abgase der Fahrzeuge. Erdarbeiten können insbesondere bei trockener Witterung Staube-

missionen verursachen. Die Beeinträchtigungen werden sich hauptsächlich auf dem Baugrundstück

selbst und direkt angrenzende Flächen auswirken. Sie werden als wenig erheblich eingestuft.

Von der Realisierung dieses Vorhabens gehen nach derzeitigem Kenntnisstand langfristig keine er-

heblichen Beeinträchtigungen für den Menschen aus.

B.2.2.2 Schutzgut Arten und Biotope

Die aktuelle Lebensraumqualität des Plangebietes ist durch die menschliche Überformung geprägt.

Eine Umsetzung der geplanten Vorhaben kann einen Großteil der Flächen innerhalb des Geltungsbe-

reiches betreffen, höherwertige Strukturen werden dabei nicht in Anspruch genommen. Lediglich

einzelne Gehölze können bei einer vollständigen Umsetzung der Planung entfernt werden. Die Pla-

nung betrifft keine naturschutzrechtlich gesicherten Bereiche.

Innerhalb des Geltungsbereiches wurden keine Feldhamsterbaue und Reviere der Feldlerche nachge-

wiesen (GEUM.tec 2022). Allerdings belegen die aktuell wenigen, aber eindeutigen Funde im Um-

feld der Reitanlage, dass der sich der Feldhamster auch westlich der Ortschaft Hüddesum aufhält.

Daher ist von einem vorhandenen Besiedelungspotenzial auszugehen. Zur Sicherung dieses Potenzi-

als sind nach gutachterlicher Beurteilung CEF-Maßnahmen durchzuführen. Die hypothetische

100 m-Meidezone zu Vertikalstrukturen überdeckte im Jahr der Kartierung eines der im Untersu-

chungsraum ermittelten Teilreviere der Feldlerche. Daher muss im Umfeld des Vorhabenbereichs

von einem Habitat- und Brutraumverlust bzw. von einer Beeinträchtigung des Potentials als Fort-

pflanzungs- und Ruhestätte für die Feldlerche ausgegangen werden. Um den Erhaltungszustand der

lokalen Feldlerchenpopulation zu sichern, hält der Gutachter artspezifische Kompensationsmaßnah-

men (CEF-Maßnahmen) für erforderlich.

B.2.2.3 Schutzgut Boden und Fläche

Die bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan einer "Grünfläche" mit Zweckbestimmung "Reit-

platz" ermöglichte bereits die bauliche Nutzung auf Teilflächen. Die 36. Änderung des Flächennut-
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zungsplans bereitet eine weitergehende bauliche Entwicklung vor, mit der eine erhebliche Beein-

trächtigung des Schutzgutes durch Versiegelung, Bodenaustausch sowie Bodenverlagerung verbun-

den ist. Der besonders fruchtbare und daher schutzwürdige Oberboden wird im Zuge des Ausbaus in

weiten Teilen entnommen. Dies führt zu einem Verlust der Funktionen des Bodens, mit einem Ab-

trag des belebten Oberbodens geht seine Speicher- und Filterfunktion verloren. Der Boden-Wasser-

haushalt wird gestört. Boden in seiner Funktion als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere fällt weg. Da-

rüber hinaus kann baubedingt bei einem flächenhaften Einsatz schwerer Baumaschinen und Trans-

portfahrzeuge der Zustand der Böden durch Bodenverdichtung besonders in feuchtem Zustand ver-

schlechtert werden. Das Schutzgut wird erheblich beeinträchtigt.

B.2.2.4 Schutzgut Wasser

Die aktuelle Grundwasserneubildungsrate ist gering. Die mit dem Bebauungsplan eröffnete Bebau-

barkeit bleibt ohne wesentlichen Einfluss auf das Schutzgut Wasser. Es dürfen keine umweltschädli-

chen Stoffe bzw. Substanzen in das Grundwasser, die Vorflut oder den Schmutz bzw. Regenwasser-

kanal eingeleitet werden. Verunreinigungen des Grundwassers sind durch das geplante Vorhaben

nicht zu erwarten, potenziell grundwassergefährdende Nutzungen sind ausgeschlossen. Prinzipiell

darf mit den geplanten Versiegelungen nicht mehr Oberflächenwasser abfließen als zuvor. Innerhalb

des Plangebietes ist eine Anlage zur Rückhaltung des Oberflächenwassers vorhanden. Detaillierte

Angaben zu Entwässerungsanlagen erfolgen mit der Baugenehmigung. Das Schutzgut wird nicht er-

heblich beeinträchtigt.

B.2.2.5 Schutzgut Klima und Luft

Das Planverfahren bereitet eine Versiegelung auch von bislang offenem Boden vor. Die klimatisch be-

einflussende Wirkung der Planung bleibt unbedeutend und beschränkt sich wegen der geringen Flä-

chengröße der geplanten Eingriffe auf den Planungsraum selbst. Im Bereich der Gebäude und

sonstiger versiegelter Flächen kommt es zu einer Erhöhung der bodennahen Lufttemperatur auf-

grund von Rückstrahlungseffekten der gespeicherten Wärme. Während der Bauphase können sich

zeitlich befristet die Abgase der Baufahrzeuge negativ auf die örtliche Luftqualität auswirken. Eine

großräumige Klimaveränderung in den umgebenden Landschaftsräumen kann ausgeschlossen wer-

den, das Schutzgut wird insgesamt nicht erheblich beeinträchtigt.

B.2.2.6 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung

Die vorgesehenen baulichen Ergänzungen der Reitanlage innerhalb des baulich vorgeprägten Gel-

tungsbereiches verändert die bestehende Situation am Ortsrand von Hüddessum. Im Osten grenzt

der Planbereich an die bebaute Ortslage an. Hier existiert entlang der Landesstraße L411 eine dich-

te Gehölzpflanzung zur Einfassung der Anlage. Nach Norden, Westen und nach Süden wirken die Er-

weiterungen der Reitanlage in den direkt angrenzenden Landschaftsraum hinein. Es ist eine deutli-

che Sichtbarkeit von der südlich gelegenen Ortschaft Machtsum gegeben. Die geplanten Eingriffe

stellen eine erhebliche Überformungen des Landschaftsbildes dar, die Lage des Ortsrandes ver-

schiebt sich. Südlich des Geltungsbereiches ist im Rahmen der privilegierten Landwirtschaft der

Bau einer weiteren landwirtschaftlichen Halle vorgesehen, die dann an dieser Stelle den neuen Orts-

rand bilden wird. Während der Bauphase beeinträchtigt die Baustelle mit dem Baubetrieb das

Schutzgut lediglich vorübergehend. Auch wenn die Anlage haupsächlich der Freizeitnutzung dient,

stärkt das Vorhaben nicht die landschaftsbezogene Erholung. Diese Erholungsaktivitäten in Natur

und Landschaft sind auf Ruhe und Störungsfreiheit angewiesen und vor allem auf die Naturerfah-

rung ausgerichtet.
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B.2.2.7 Schutzgut Kulturgüter / Sachgüter

Durch die geplanten Erdeingriffe sind Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter zu erwarten. Dies wi-

derspricht jedoch nicht dem Bauleitplanverfahren. Sollten im Rahmen von Erdbauarbeiten kulturhis-

torische und archäologische Funde erfolgen, so werden die zuständigen Fachbehörden unverzüglich

davon unterrichtet. Die §§ 10, 13 - 14 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG)

sind zu beachten.

B.2.2.8 Wechselwirkung der Schutzgüter, kumulierende Auswirkungen

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in

unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sowie Wechsel-

wirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe Wirkungszusammenhänge unter den Schutzgü-

tern zu betrachten. Die aus methodischen Gründen auf Teilsegmente des Naturhaushaltes, die soge-

nannten Schutzgüter, bezogenen Auswirkungen betreffen also ein stark vernetztes, komplexes Wir-

kungsgefüge.

Im Zuge der Planrealisierung sind Wechselwirkungen und kumulierende Auswirkungen zwischen den

Schutzgütern zu erwarten. Im Plangebiet führt die Überbauung von Boden zwangsläufig zu einem

Verlust der Funktionen des Bodens, der Grundwasserneubildung, der Flora und Fauna sowie zu Be-

einträchtigungen des Landschaftsbildes mit Wechselwirkungen. Insbesondere betrifft dies das abio-

tische Schutzgut Boden/Fläche. Mit einem Abtrag des belebten Oberbodens geht seine Speicher-

und Filterfunktion verloren. Der Boden-Wasserhaushalt wird gestört. Boden in seiner Funktion als Le-

bensstätte für Pflanzen und Tiere fällt weg. Die Erweiterung der Reitanlage hat wegen der wegfallen-

den Ackerbewirtschaftung und der entstehenden Kulissenwirkung Auswirkungen auf Tierarten des

Offenlandes. Das Vorhaben nutzt bislang unversiegelten Boden und wirkt in den umgebenden Land-

schaftsraum hinein. Die Summe der abiotischen Faktoren, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die vom

Menschen geschaffenen Kultur- und Sachgüter bestimmen die Beschaffenheit des Orts- und Land-

schaftsbildes. Negative, sich verstärkende Wechselwirkungen, die über das Maß der bisher durch

das Vorhaben ermittelten Auswirkungen hinausgehen, sind jedoch nicht zu prognostizieren.

Tabelle: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung

Erläuterung: ** erheblich / -  nicht erheblich

Schutzgut

Mensch

Beurteilung der Umweltauswirkungen

nicht erheblich betroffen

Beeinträchti-

gung

-

Arten und

Biotope

Verlust von Einzelgehölzen möglich

Habitatverlust (Feldhamster, Feldlerche)

Boden Beeinträchtigung der Bodenfunktionen durch Flächen-

versiegelung, Lebensraumverlust

**

**

Wasser

Luft /Klima

nicht erheblich betroffen

nicht erheblich betroffen

Landschaft

Kultur- u.

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes am Ortsrand

nicht betroffen

Sachgüter

Wechsel- bezogen auf Arten und Biotope, Boden und das

wirkungen Landschaftsbild

-

-

**

-

**
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B.2.2.9 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

Die geplante Überbauung führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Lebensraumes von Tieren

des Offenlandes und des Bodens, die Versiegelung wird die geringgradige Grundwasserneubildung

wenig herabsetzen. Der Geltungsbereich wird zukünftig überwiegend baulich genutzt, gleichzeitig

entsteht eine Erweiterung der vorhandenen Reitanlage in einer verkehrlich günstigen Lage. Baube-

dingt wirken temporäre Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der Bauarbeiten zur Reali-

sierung des geplanten Vorhabens.

B.2.3 Eingriffsbilanzierung, geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und

zum Ausgleich

Die Belange des Umweltschutzes sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne und in ihrer Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Im Besonderen sind auf der

Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem. § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1

BNatSchG die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch die geplanten Ausweisungen zu

beurteilen und Aussagen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich zu entwickeln. Die Bau-

leitplanung an sich stellt keinen Eingriff in Natur und Landschaft dar, sie bereitet einen Eingriff vor.

Nicht unbedingt erforderliche Beeinträchtigungen sind aber durch die planerische Konzeption zu un-

terlassen bzw. zu minimieren und entsprechende Wertverluste durch Aufwertung von Teilflächen mit

geeigneten Maßnahmen auszugleichen. Die Bilanzierung des Eingriffes erfolgt mit der Aufstellung

des Bebauungsplans Nr. 5 "Reitanlage Hüddessum", erforderliche Ausgleichsmaßnahmen be-

schreibt detailliert der Umweltbericht zum Bebauungsplan.

B.2.3.1 Schutzgut Mensch

Der Bebauungsplan Nr. 5 enthält Festsetzungen zum Schallimmissionsschutz (Büro für Schallschutz

Busse 2023). Sie betreffen die Nutzungszeiten der Anlage und die Turnierveranstaltungen. Auch zu

Musikveranstaltungen wie z. B. Zeltdiskos trifft der Bebauungsplan einschränkende Regelungen.

B.2.3.1 Schutzgut Arten und Biotope

Mit der Umsetzung der Planungen können eventuell einzelne Bäume und Sträucher entfernt werden.

Während der Bautätigkeit muss generell ausgeschlossen werden, dass Tiere verletzt oder getötet wer-

den. Auch sind ggf. vorhandene Fortpflanzungs- und Ruhestätten vor Beeinträchtigungen zu schüt-

zen. Gemäß § 44 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) dürfen bei der Umsetzung des Vorhabens

die im Gesetz formulierten Verbotstatbestände für planungsrelevante Arten nicht berührt werden.

Der § 44 Abs. 1 BNatSchG schützt bestimmte wild lebende Pflanzen- und Tierarten vor Zugriff, Tö-

tung und Schädigung sowie streng geschützte Arten vor erheblichen Störungen.

Auch wenn aktuell kein Feldhamster das Plangebiet selbst besiedelt, wurde die Art im direkten Um-

feld nachgewiesen.  Brutplätze der Feldlerche sind durch das geplante Bauvorhaben selbst nicht di-

rekt betroffen. Allerdings wirkt das Vorhaben für die Feldlerche verdrängend, auch gehen Nahrungs-

flächen verloren. Um bei der Umsetzung des Vorhabens die in § 44 BNatSchG formulierten Verbots-

tatbestände für planungsrelevanten Arten nicht zu berühren, führt der Gutachter Maßnahmen zur

Vermeidung und zum Ausgleich auf (GEUM.tec 2022).

Für den Feldhamster wird zum Ausgleich des Lebensraumverlustes ein Teil einer Ackerfläche, die

bislang intensiv bewirtschaftet worden ist, zukünftig entsprechend der Habitatanforderung der Art
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dauerhaft hergerichtet und bewirtschaftet. Die Maßnahme wird westlich an den Geltungsbereich un-

mittelbar angrenzend umgesetzt. Baubedingte Störungen im Allgemeinen mit Wirkung auf die Feld-

lerche lassen sich durch eine Bauzeitenregelung vermeiden. Die Kompensation für die Feldlerche

erfolgt zusammen mit der Kompensation für den Feldhamster. Die dort vorgesehene Blühfläche

dient der Feldlerche als Nahrungshabitat. Auch der wahlweise mögliche Anbau von Wintergetreide

mit stark vermindertem Herbizideinsatz auf dem Streifen kann diese Aufgabe erfüllen, da sich dann

Beikräuter gut entwickeln können. Damit erhöht sich das Angebot geeigneter Nistplatzstrukturen

und Nahrungshabitate. Die extensive Form der Bewirtschaftung kommt sowohl dem Hamster als

auch der Lerche und weiteren Arten der Feldflur zugute. Näheres hierzu regelt der Bebauungsplan

Nr. 5 "Reitanlage Hüddessum", den die Gemeinde im Parallelverfahren aufstellt. Mit den dort detail-

liert aufgeführten Maßnahmen für die Tierarten kann aller Wahrscheinlichkeit nach ausgeschlossen

werden, dass bei einer Planumsetzung die in § 44 BNatSchG formulierten Verbotstatbestände be-

rührt werden. Damit kann eine naturschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ver-

mieden werden.

B.2.3.2 Schutzgut Boden und Fläche

Im Bauprozess sind Böden im Sinne der Vorsorge vor physikalischen und stofflichen Beeinträchti-

gungen zu schützen. Während der Ausführung muss deshalb insbesondere auf einen schonenden

Umgang mit dem Boden geachtet werden. Ziel ist der Erhalt der anstehenden Böden, die Vermei-

dung schädlicher Bodenveränderungen sowie die möglichst naturnahe Wiederherstellung in An-

spruch genommener Böden. Durch den flächenhaften Einsatz schwerer Baumaschinen und Trans-

portfahrzeuge kann sich baubedingt der Zustand der Böden durch Bodenverdichtung besonders in

feuchtem Zustand verschlechtern. Die auch zukünftig nicht überbauten Bereiche sind von der Be-

fahrung mit Baufahrzeugen durch geeignete Maßnahmen auszunehmen. Unvermeidbare Bodenver-

dichtungen sind nach Bauende durch Lockerung des Bodens zu beseitigen. Bei der Neuanlage aller

geplanten befestigten Flächen ist von einem erheblichen Eingriff auszugehen, der Verlust der Boden-

eigenschaften und -funktionen muss kompensiert werden. Die Bilanz im Umweltbericht des Bebau-

ungsplans ermittelt einen Gesamtwert von ca. 13.800 qm, Flächen in diesem Umfang können bei ei-

ner vollständigen Umsetzung der Planung bebaut bzw. versiegelt werden.

B.2.3.3 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung

Das Vorhaben innerhalb des Geltungsbereiches verändert die bestehende Situation am Ortsrand

durch die weite Sichtbarkeit aus der Umgebung. Insbesondere im Norden und Westen sowie im Sü-

den bestehen Blickbeziehungen aus dem Landschaftsraum auf den Planbereich. Im Norden und

Westen wird im Flächennutzungsplan eine Fläche zur Eingrünung des neuen Ortsrandes dargestellt.

Die Fernwirkung der Reitsportanlage kann vermindert werden, wenn in den genannten Randzonen

des Geländes ein Bepflanzungsstreifen mit größeren Gehölzen angelegt wird.

B.2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Der gewählte Standort bietet beste Voraussetzungen für die Erweiterung der Reitsportanlage. Die vor-

handenen Einrichtungen können weiter genutzt und sinnvoll ergänzt werden. Das Plangebiet ist be-

reits gut erschlossen. Die angrenzende Landesstraße L411 bietet eine leistungsfähige Anbindung

für den überörtlichen Verkehr. Eine Überformung des Landschaftsraumes liegt am Standort bereits

vor. Beeinträchtigungen für die Schutzgüter und insbesondere für Tierarten wäre an einem anderen,

vergleichbaren Standort aller Voraussicht nach in ähnlichem Umfang zu erwarten. Durch die Weiter-

entwicklung der vorhandenene Reitsportanlage werden andere, bislang unbelastete Flächen nicht in
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Anspruch genommen. Andere Standortalternativen im Gemeindegebiet wurden bereits im Rahmen

der 25. Änderung des Flächennutzungsplanes 2005 untersucht und ausgeschlossen. Eine Auftei-

lung des Reitplatzes auf einen weiteren Standort ist weder siedlungsstrukturell noch funktional sinn-

voll. Mit der 36. Änderung des Flächennutzungsplans lässt sich das Vorhaben des Reitplatzes hier

einordnen. Für die anstehende Ausweisung liegen keine anderweitigen Planungsmöglichkeiten vor.

B.3 Zusätzliche Angaben

B.3.1 Verwendete Untersuchungsmethoden

Zur Entwicklung und zur zukünftigen Nutzung des Planungsgebietes wurden Informationen der Ge-

meinde Harsum, des Reit- und Fahrvereins Harsum, ein Bauentwurf des Architekturbüro Hachmeis-

ter aus Sehnde und ein städtebaulicher Vorentwurf des Planungsbüros SRL Weber verwendet. Anga-

ben zum Planungsgebiet allgemein wurden dem Landschaftsrahmenplan (1993), dem Regionalen

Raumordnungsprogramm (2016) des Landkreises Hildesheim sowie dem Landschaftsplan der Ge-

meinde Harsum entnommen. Zusätzlich wurde auf eine durch das Planungsbüro SRL Weber erstell-

te Darstellung der Biotoptypen im Bestand zurückgegriffen (Benennung gemäß: Kartierschlüssel für

die Biotoptypen in Niedersachsen, v. Drachenfels, 2020). Weitere Informationen zu den einzelnen

Schutzgütern stammen aus den interaktiven Umweltkarten des Nds. Ministerium für Umwelt und

Klimaschutz, dem NIBIS-Kartenserver des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie sowie

aus den hier aufgeführten Fachgutachten:

- Büro für Schallschutz Busse (2023): Schalltechnisches Gutachten. Geräuschimmissionsprogno-

se nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) und der TA Lärm für die Aufstel-

lung des Bebauungsplans Nr. 5 „Reitanlage Hüddessum“ der Gemeinde Harsum. Neustadt a.

Rbge.. Stand: 07.09.2023

- GEUM.tec GmbH (2022): Bebauungsplan Nr. 5, Reitanlage Hüddessum, OT Hüddessum, Gem.

Harsum, Landkreis Hildesheim, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Hannover. Stand:

30.08.2022

Zur Bewertung der Schutzgüter und zur Einschätzung der Eingriffsauswirkungen dienten neben der

verbal-argumentativen Darstellung die "Naturschutzfachlichen Hinweise zu Anwendung der Eingrif-

fsregelung in der Bauleitplanung" (INN 1/94) des Nds. Landesamtes für Ökologie und weitere Ar-

beitshilfen des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

(NLWKN). Zusätzlich wurden Bewertungen aus den oben aufgeführten Fachgutachten wiedergege-

ben.

Zu allen Schutzgütern konnten eindeutige Aussagen zu Bestand und Bewertung gegeben werden.

Es wird festgestellt, dass keine erheblichen, dauerhaften, nachteiligen Umweltauswirkungen zu er-

warten sind, wenn die beschriebenen Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen ergrif-

fen werden und sach- und fachgerecht ausgeführt werden.

B.3.2 Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen - Monitoring

Im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 5 "Reitanlage Hüddessum" werden Maßnahmen zur Über-

wachung formuliert, die sich aus den dort beschriebenen Festsetzungen und Maßnahmen ergeben.
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B.3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Die Ortschaft Hüddessum liegt innerhalb der Lössbörde, im Süden erhebt sich das Innerste-Berg-

land. Der engere Bereich um Hüddessum fällt in süd-östlicher Richtung vom benachbarten Hoges-

berg ab. Die an gliedernden Strukturen arme Landschaft im direkten Umfeld der Ortschaft wird auf-

grund der fruchtbaren Böden hauptsächlich intensiv ackerbaulich genutzt. Westlich der Ortslage be-

findet sich der Reitplatz des "Reit- und Fahrvereins Harsum und Umgebung e.V.". Die Reitanlage

soll ergänzen und erweitert werden. Die Erschließung erfolgt wie bisher über die Landesstraße L411

(Machtsumer Straße). Südlich der Reitanlage des Vereins, außerhalb des Plangebietes, liegt unmittel-

bar anschließend eine landwirtschaftliche Betriebsstelle mit einer Halle sowie einer Stallanlage für

die Pensionstierhaltung. Die Erweiterungsfläche liegt planungsrechtlich im Außenbereich, daher ist

eine Änderung des Flächennutzungsplanes notwendig. Im Parallelverfahren stellt die Gemeinde den

Bebauungsplans Nr. 5 "Reitanlage Hüddessum" auf. 

Im gesamten Plangebiet sind die natürlichen Gegebenheiten aktuell bereits verändert. Die Fläche

liegt innerhalb eines Bereiches, der durch Geräuscheinwirkungen der Landesstraße L411 gekenn-

zeichnet ist. Für die Belange des Naturschutzes hat der Raum insgesamt eine geringe Bedeutung.

Als typische Bewohner der offenen Kulturlandschaft finden der Feldhamster und die Feldlerche auf

den Ackerflächen der Börderegion prinzipiell geeignete Lebensräume. Ein Gutachter konnte im nä-

heren Umfeld außerhalb des Plangebietes ein Vorkommen beider Arten bestätigen.

Der Bericht stellt dar, dass bei Umsetzung des Vorhabens erhebliche Beeinträchtigungen zu erwar-

ten sind. Ein Schallgutachten behandelt die zu erwartenden Geräuschimmissionen an der direkt be-

nachbart liegenden Wohnbebauung. Der Bebauungsplan Nr. 5 trifft Festsetzungen zum Schall-

schutz. Die geplante Neuversiegelungen führen zu einem Funktionsverlust des Bodens. Mit einer Er-

weiterung der Reitanlage ändert sich das Erscheinungsbild des Ortsrandes. Von Norden, Westen und

zeitweilig im Süden bestehen Blickbeziehungen aus der freien Landschaft auf die geplante Erweite-

rung der Reitanlage. Durch eine Ortsrandeingrünung am Grundstücksrand können Beeinträchtigun-

gen des Landschaftsbildes vermieden bzw. vermindert werden. Die Eingriffe in den Boden sind auf

Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung auszugleichen. Zur dauerhaften Förderung

der lokalen Populationen von Feldhamster und Feldlerche erfolgen zukünftig Lebensraumaufwertun-

gen auf einer Kompensationsfläche direkt westlich des Geltungsbereiches. Mit den Maßnahmen

kann ausgeschlossen werden, dass bei einer Planumsetzung die in § 44 BNatSchG (besonderer Ar-

tenschutz) formulierten Verbotstatbestände berührt werden. Die Bilanzierung der Eingriffe erfolgt

mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 5 "Reitanlage Hüddessum", erforderliche Ausgleichs-

maßnahmen beschreibt detailliert der Umweltbericht zum Bebauungsplan.

B.3.4 Referenzliste der Quellen

Büro für Schallschutz Busse (2023): Schalltechnisches Gutachten. Geräuschimmissionsprognose

nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) und der TA Lärm für die Aufstellung

des Bebauungsplans Nr. 5 „Reitanlage Hüddessum“ der Gemeinde Harsum. Neustadt a. Rbge..

Stand: 07.09.2023

Breuer, W. (1994): Naturschutzfachliche Hinweise zu Anwendung der Eingriffsregelung in der Bau-
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Breuer, W. (2006): Aktualisierung "Naturschutzfachliche Hinweise zur Anwendung der Eingriffsrege-

lung in der Bauleitplanung". In: Beiträge zur Eingriffsregelung V. Informationsdienst Naturschutz

Niedersachsen. Heft 1/2006. NLWKN, Hannover
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GEUM.tec GmbH (2022): Bebauungsplan Nr. 5, Reitanlage Hüddessum, OT Hüddessum, Gem. Har-
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Teil C:  Abwägungen

C.1 Abwägung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 1 BauGB (frühzeitige Unter-

richtung der Öffentlichkeit) und § 4 Abs. 1 BauGB (Unterrichtung der Be-

hörden)

Die Stellungnahmen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs.

1 BauGB und der frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-

ge nach § 4 Abs. 1 BauGB abgegeben worden sind, hat der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung

am 18.09.2023 beraten und die Abwägung beschlossen.

Auf den nächsten Seiten folgt die Liste der eingegangenen Stellungnahmen und die jeweilige Abwä-

gung, wie sie der Verwaltungsausschuss beschlossen hat.
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Teil D:  Anlagen

Auf den nächsten Seiten folgen die Anlagen zur Begründung
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Anlage 1 zur Begründung: Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der 

Gemeinde Harsum, Ortschaft Hüddessum

Anlage 2 zur Begründung: Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der 

Gemeinde Harsum, Ortschaft Hüddessum mit 36. Änderung
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